Jan Kurbatsch







Berlin, den 1. 10. 2003

Matrikelnr. 115689
Studiengang: VWL (Diplom) nach PO 2000

Wahlpflichtfach: Wirtschaftsinformatik
Ausarbeitung zum Seminar

"The Economics of Peer-to-Peer Architectures"

Sommersemester 2003, Dozent: Matthias Fischmann
Thema:

"Die Tragik der Allmende: Eine Einführung."
Gliederung:

1. Einleitung








S.2

2. Klärung der Begrifflichkeit






S.3

3. Das Allmendeproblem als Gefangenendilemma



S.4

4. Auswege aus dem Dilemma: E. Ostroms empirische Untersuchung
S.7

5. Zusammenfassung







S.8

Literatur









S.9

1. Einleitung 
Der Terminus der Tragedy of Commons (im Deutschen oft mit "Tragik der Allmende" übersetzt) ist von Garett Hardin in seinem gleichnamigen Artikel in der Zeitschrift "Science" 1968 in die wissenschaftliche Diskussion eingebracht worden. Den Begriff tragedy will Hardin im Sinne des Philosophen Whitehead als unvermeidliches Schicksal verstanden wissen, welches menschliches Unglück einschließt, dem nicht zu entkommen ist. Er führt den Begriff anhand des Beispieles einer Weide ein, die für alle zugänglich ist. Es sei zu erwarten, daß jeder Hirte versuchen werde, soviel Vieh wie möglich auf dieser Allmende weiden zu lassen. Solch ein Arrangement könne jahrhundertelang problemlos funktionieren, wenn Kriege, Abwanderung und Krankheiten die Zahl von Mensch und Vieh unterhalb der maximalen Aufnahmefähigkeit des Landes halten. Sobald jedoch diese Faktoren einer sozialen Stabilität wichen, würde die inhärente Logik der Allmende unvermeidlich zum Tragen kommen. Der rational handelnde Hirte wird bei jedem zusätzlichen Tier eine Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen. Dabei kann er den Gewinn aus dem zusätzlichen Tier für sich allein verbuchen, die Kosten, die durch Überweidung entstehen, werden jedoch von allen Nutzern geteilt. Jeder Hirte wird daher mehr Tiere auf die Weide bringen, als wenn er die dadurch versuchten Kosten in voller Höhe selbst tragen würde. Die Tragik liege nun darin, daß jeder in einen System gefangen sei, das ihn dazu bringt, in einer begrenzten Welt seine Herde ohne Grenze zu vergrößern. Letztlich würden alle dadurch ruiniert, daß jeder einen möglichst hohen eigenen Vorteil erreichen will. 

Hardin folgert daraus, daß freier Zugang zur Allmende nur unter Bedingungen niedriger Besiedlungsdichte zu rechtfertigen sei. Das zeige auch die Geschichte. So wären die gemeinsamen Weiden, Jagd- und Fischgründe als Folge der Bevölkerungszunahme weitgehend abgeschafft worden und durch exklusive Nutzungsrechte ersetzt worden. Letzlich sieht Hardin jedoch den entscheidenden Ansatzpunkt in der Verhinderung von Überbevölkerung durch Einschränkung der "freedom to breed". Wegen dieser Gegenüberstellung von nichtvermehrbaren Ressourcen und einer stetig wachsenden Bevölkerung wird Hardin oft dem geistigen Erbe des Thomas Malthus zugeordnet. Dieser hatte bereits 1798 in seinem "Essay on the Principle of Population" ein exponentielles Bevölkerungswachstum, welches das seiner Ansicht nach lineare Wachstum der Nahrungsmittelproduktion naturgemäß übersteigen müsse, als Auslöser von unvermeidlichen Hungerkrisen gesehen. 

Heute wird Hardins Ansatz der Tragedy of commons vor allem mit der Übernutzung von Umweltgütern in Verbindung gebracht. Ein seit Jahrzehnten immer wieder aktuell werdendes Beispiel dafür ist die Überfischung der Weltmeere.

Im weiteren ist es zunächst nötig, den Begriff des Allmendegutes näher zu bestimmen und von anderen Güterkategorien abzugrenzen. 

2. Klärung der Begrifflichkeit

Eine grundlegende Kategorisierung der Wirtschaftstheorie ist die Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen Gütern. Dies geschieht anhand der Kriterien Ausschließbarkeit und Rivalität im Konsum. 

Bei privaten Gütern ist ein Ausschluß von nicht Zahlungswilligen möglich. Zudem herrscht Rivalität im Konsum, also die Nutzung des Gutes durch Fremde verursacht eine Nutzeneinbuße. Beide Eigenschaften führen dazu, daß ein Nachfrager seine Präferenzen offenbaren muß, wenn er das Gut konsumieren will, d.h. seine Zahlungsbereitschaft führt zu effektiver Nachfrage. Voraussetzung für private Güter ist ein Rechtssystem, welches die jeweiligen Exklusivrechte definiert, zuteilt und durchsetzt. Eine Beispiel für ein privates Gut ist eine Mietwohnung.

Bei reinen öffentlichen Gütern sind hingegen beide Kriterien nicht erfüllt: es ist kein Ausschluß  möglich (aus technischen Gründen, weil es zu teuer ist, oder weil es unerwünscht ist) und es herrscht kein Rivalität im Konsum - der Konsum des einen beeinträchtigt also den Konsum der anderen nicht. Klassische Beispiele für reine öffentliche Güter sind der Hochwasserschutz und die öffentliche Sicherheit. 

Für die Nutzung vorhandener öffentlicher Güter kann wegen der Nicht-Ausschließbarkeit kein positiver Preis verlangt werden, da eigennutzorientierte Konsumenten als Trittbrettfahrer (freerider) auftreten werden. Andererseits werden durch die zusätzliche Nutzung wegen fehlender Rivalität auch keine zusätzlichen Kosten verursacht, die Grenzkosten der Nutzung liegen also bei null - für diesen Fall sagt die klassische Wirtschaftstheorie bei vollständigem Wettbewerb auch einen Marktpreis von null voraus.

Zu ernsthaften Problemen führt das bei der Bereitstellung neuer öffentlicher Güter, die Kosten verursacht, die aber nachher nicht einholbar wären. Daher werden würden diese eigentlich erwünschten Güter gar nicht erst hergestellt: es kommt zu Marktversagen. Dieser Fall ist insbesondere bei einer großen Zahl von Nachfragern realistisch. Das Vorenthalten des einzelnen Kostenbeitrages hat nur marginale Auswirkungen, der einzelne Freerider hat auch durchaus ein Interesse daran, daß die anderen zahlen - wenn aber alle so kalkulieren kommt es zum Marktversagen. Bei kleineren Gruppen macht hingegen schon das Trittbrettfahren des einzelnen für ihn selbst die Bereitstellung des öffentlichen Gutes unwahrscheinlicher.

Neben den bislang erläuterten beiden "reinen" Fällen gibt es noch die sogenannten "Mischgüter", bei denen nur eines von beiden o. g. Kriterien zutrifft. 

Im Fall der Mautgüter ist ein Ausschluß Nichtzahlungswilliger möglich, aber es herrscht keine Rivalität. Beispiele dafür sind das Kabelfernsehen oder Autobahnen (ohne Stau). Für den einzelnen Teilnehmer fallen typischerweise nur Anschlußkosten an. Da Ausschluß möglich ist, können die Güter zu positiven Preisen angeboten werden. Aus marktwirtschaftlicher Sicht problematisch sind die Implikationen der hiermit einhergehenden Kostenstruktur: durch die gegen Null gehenden Grenzkosten eines zusätzlichen Teilnehmers fallen die Durchschnittskosten mit zunehmenden Output woraus sich (bei statischer Betrachtungsweise) das Monopol als effizienteste Marktform ergäbe ("natürliches Monopol").

Die Allmendegüter schließlich unterscheiden sich von reinen öffentlichen Gütern durch die Rivalität im Konsum. Bei ihnen ergibt sich somit zum Freerider-Problem zusätzlich das Problem der Übernutzung - die Kombination beider Faktoren führt zur eingangs beschriebenen "tragedy of commons". 

Anzumerken wäre noch, daß sich sowohl Rivalität als auch Ausschließbarkeit als graduelle Phänomene betrachten lassen. Dabei können die Kosten des Ausschlusses den Grad der Ausschließbarkeit indizieren, der Rivalitätsgrad läßt sich z.B. über durch die Grenzkosten, welcher ein weiterer Nutzer bei allen bisherigen Nutzern hervorruft, erfassen.
3. Das Allmendeproblem als Gefangenendilemma

Das Allmendeproblem kann aus spieltheoretischer Perspektive als Gefangenendilemma betrachtet werden. In dieser Situation besteht die optimale Konstellation in beiderseitiger Kooperation, diese kann aber nicht erreicht werden, da für jede Seite in jeder Situation Nicht-Kooperation die dominante Strategie ist. Dabei geht man davon aus, daß keine bindenden Vereinbarungen möglich sind - etwa weil kein Vertrauen besteht und die Einhaltung der Vereinbarung nicht erzwingbar ist.

Diese Betrachtungsweise soll im folgenden anhand eines einfachen Beispieles illustriert werden. Auf einer gemeinsam genutzten Weide sei L sei die maximale Zahl an Tieren, die diese Weide verkraften kann, ohne aus dem ökologischen Gleichgewicht zu geraten. Es wird von zwei Nutzern A und B ausgegangen. Kooperation bedeutet, nicht mehr als L/2 Tiere weiden zu lassen. Dabei werden folgende Auszahlungen zugrunde gelegt:

Tabelle 1: Gefangenendilemma mit 2 Spielern (fett: Auszahlung Spieler A, normal: Spieler B)


B kooperiert
B kooperiert nicht

A kooperiert
10  / 10
2 / 12

A kooperiert nicht
12 / 2
3 / 3

In diesem Beispiel ist für beide Parteien Nicht-Kooperation die dominante Strategie: 

Perspektive von A: 
wenn B kooperiert ist Nicht-Kooperation die beste Antwort (12 >10)

wenn B abweicht, ist Nicht-Kooperation ebenfalls die beste Antwort (3>2)

Perspektive von B: 
wenn A kooperiert ist Nicht-Kooperation die beste Antwort (12 >10)

wenn A abweicht, ist Nicht-Kooperation ebenfalls die beste Antwort (3>2)
Das Nash-Gleichgewicht in dominanten Strategien ist also die beiderseitige Nicht-Kooperation. Beide Nutzer lassen  mehr Tiere auf die Weide als ökologisch verträglich ist, und finden sich bei Gewinnen von je 3 wieder, obwohl beide die beiderseitige Kooperation mit Gewinnen von je 10 bevorzugen würden.

In unserem Beispiel ließe sich das Koordinationsproblem einfach lösen, wenn ein erzwingbarer Vertrag möglich wäre, der für ein Abweichen von der Kooperation eine Vertragsstrafe von -3 vorsähe. Die veränderte Auszahlungsmatrix sähe so aus: 

Tabelle 2: Gefangenendilemma mit Vertragsstrafe von -3


B kooperiert
B kooperiert nicht

A kooperiert
10  / 10
2 / 9

A kooperiert nicht
9 / 2
0 / 0

Perspektive von A: 
wenn B kooperiert ist Kooperation die beste Antwort (10 >9)

wenn B abweicht, ist Kooperation ebenfalls die beste Antwort (2>0)

Perspektive von B: wegen Symmetrie analog
In der Realität ist zu beachten, daß zur Feststellung eines Vertragsverstoßes wirksame Monitoring-Mechanismen gegeben sein müssen, die ggf. ihrerseits auch kostenträchtig sein können. Das gilt besonders bei einer größeren Anzahl von Nutzern.

Ein weiterer Weg aus dem Gefangenendilemma ergibt sich, wenn man die Betrachtung auf einen unendlichen Zeithorizont ausdehnt und eine Diskontierung künftiger Erträge vornimmt (äquivalent dazu ist eine Betrachtung eines endlichen Spiels mit einer fixen Abbruchwahrscheinlichkeit). Nun ist eine Reaktion auf das Verhalten des Anderen möglich, deren Auswirkungen wiederum bei jeder Verhaltensänderung ins Kalkül gezogen werden muß. Aus Vereinfachungsgründen beschränken wir die Betrachtung auf zwei Strategien: 

1) eine Strategie bedingter Kooperation, die "Tit for tat" genannt wird und die mit Kooperation beginnend in den Folgeperioden das Verhalten des Gegenparts der Vorperiode imitiert

2) eine von Beginn an nichtkooperative Strategie

Der Diskontierungsfaktor wird im folgenden mit bezeichnet.

Tabelle 3: Gefangenendilemma mit unendlichem Zeithorizont


B spielt "Tit for tat"
B kooperiert nie

A spielt "Tit for tat"
10/(1-) ; 10/(1-)
3(1-)-1 ; 9+3/(1-)

A kooperiert nie
9+3/(1-) ; 3(1-)-1 
3/(1-) ; 3/(1-)

Anmerkung: Es wird die Formel lim t(( t=0t  = 1 / (1-) angewandt. Im Fall "A spielt Tit for tat/ B kooperiert nicht" errechnet sich die Auszahlung für A: 12 (1.Periode) + 3 +32 +... 3t = 9+3/(1-); die Auszahlung für B: 2 (1. Periode)+ 3 +32 +... 3t = -1+3/(1-)
Die Lösung "beide spielen tit for tat" ist ein Nash-Gleichgewicht, wenn gilt: 10/(1-)>9 + 3(1-). Nach Umformungen ergibt sich >2/9. In unserem konkreten Beispiel wäre also die Kooperation selbst für geringe Diskontierungsfaktoren (und dementsprechend hohe Abschreibungen) ein Gleichgewicht. Ab diesem Punkt sind dem potentiellen Abweichler die abdiskontierten Erträge langfristiger Kooperation mehr wert als der Ertrag der einmaligen alleinigen Abweichung und der darauffolgenden langfristigen Nichtkooperation beider. Es ist allerdings kein Gleichgewicht in dominanten Strategien, die beiderseits nichtkooperative Lösung bleibt als zweites Nash-Gleichgewicht des Spieles in jedem Fall bestehen (auf Nichtkooperation bleibt Nichtkooperation die beste Antwort). Daher bleibt aus spieltheoretischer Sicht nicht vorhersagbar, welches Gleichgewicht letztlich erreicht werden wird.

Bei Camerer (2003) ist schließlich eine spezielle Variante des Prisoners Dilemma in Form eines Public Goods Game modelliert, welches sowohl Ausschließbarkeit als auch Synergien aus der gemeinsamen Produktion berücksichtigt:

Tabelle 4: "Public Goods Game" mit 2 Spielern (fett: Auszahlung Spieler 1, normal: Spieler 2)


Beitrag
Kein Beitrag

Beitrag
P + s - c / P + s - c
P - c / P(1-e)

Kein Beitrag
P(1-e) / P - c
0 / 0

P sei hier der Wert des öffentlichen Gutes, wenn nur ein Spieler beiträgt, P+s wenn beide beitragen. Die Kosten des Beitrags sind c. Der Nichtbeitragende bekommt den Anteil (1-e) des Gutes, wenn der andere beiträgt. e kann dabei als Grad der Ausschließbarkeit verstanden werden (e=1 vollkommener Ausschluß möglich, e=0 kein Ausschluß möglich - der Fall der tragedy of commons). Die Kombination (Beitrag, Beitrag) ist in diesem Spiel genau dann ein Nash-Gleichgewicht, wenn P + s - c > P(1-e) bzw. c < s + Pe. Ein Ausweg aus dem Gefangenendilemma durch Koordination auf ein kooperatives Gleichgewicht ist in diesem Spiel also nur möglich, wenn die Synergieeffekte und/oder die Ausschließbarkeit hoch genug sind, um die Wirkung des eingesparten Kostenbeitrages auszugleichen.

4. Auswege aus dem Dilemma: E. Ostroms empirische Untersuchung

Traditionell werden zwei einander entgegenstehende Lösungsansätze des Allmendeproblems in Betracht gezogen: (1) die staatliche Regulierung und (2) die Privatisierung des Allmendegutes. Im Falle der staatlichen Regulierung ergeben sich oft Probleme, die auf die  dezentrale Verteilung des Wissens zurückzuführen sind. Dieses liegt bei den Akteuren vor Ort und es handelt sich auch oft um implizites Wissen. Hinzu kommen Probleme der Kontrolle. Eine Privatisierung der Allmende scheint hingegen das aus ökonomischer Sicht zu bevorzugende Mittel zu sein, da es Freerider-Verhalten ausschließt und es bei langfristig kalkulierenden Eigentümern theoretisch auch zu keiner Übernutzung kommen dürfte. Praktisch ist hingegen eine Privatisierung oft nicht möglich - etwa wenn Nichtausschließbarkeit eine inhärente, durch keine Mittel zu beseitigende Produkteigenschaft ist (z.B. die Fischbestände der Weltmeere) oder ein Ausschluß prohibiv teuer ist (z. B. Mautstellen auf Wanderwegen). Hinzu kommt, daß bei einem Vorliegen von Größenvorteilen (economies of scale) Effizenzverluste auftreten können. Daher ist bei lokal genutzten Allmendegütern oft ein Vertrag unter den direkt Beteiligten die erfolgreichere Variante.  

Diese Art von Übereinkünften hat Elinor Ostrom in ihrem Buch "Governing the Commons" (1990) in historischer Perpektive analysiert. Sie untersuchte gemeinsame Eigenschaften langfristig erfolgreicher Allemendegüter: Hochgebirgsalmen in der Schweiz und Japan sowie Bewässerungssysteme in Spanien und den Philippinen. Eine geglückte Kooperation resultiert demnach aus dem erfolgreichen Finden einer geeigneten Institution, der Etablierung des nötigen Vertrauens  - also einer glaubwürdigen Übereinkunft - und dem Finden von wirkungsvollen Kontrollmöglichkeiten. Insgesamt sind es nach Ostrom die folgenden acht Punkte, die eine entscheidende Rolle spielen:

1) Es muß klar definierte Grenzen und einen wirksamen Ausschluß von externen Nichtberechtigten geben

2) Die Zugriffsregeln (die Regeln über Zeit, Ort, Technologie und Ausmaß des Zugriffs) müssen den lokalen Bedingungen angepaßt sein. So gibt es z.B. Rotationsregeln beim Wasserzugriff in Spanien - je nach Grad Wasserknappheit der jeweiligen Region hat sich dabei ein anderes Zugriffssystem durchgesetzt

3) Die meisten Nutzer können an Vereinbarungen zur Änderung der Verhaltensregeln teilnehmen, so daß eine bessere Anpassung an sich ändernde Bedingungen ermöglicht wird

4) Beobachtung, ob Regeln eingehalten werden (dies kann ggf. durch die Nutzer selbst erfolgen, als natürliches "Beiprodukt" der Nutzung, ohne das dabei Zusatzkosten entstehen)

5) Bei Regelverstößen muß es nach Schwere des Verstoßes abgestufte Sanktionen geben. Wenn die Sanktionen öffentlich auferlegt werden, dient das für die anderen Mitnutzer des Gemeingutes auch als Signal für Wahrscheinlichkeit des Erwischtwerdens. Für den Delinquenten hat die öffentliche Sanktionierung zudem meist einen Reputationsverlust zur Folge, der schwerwiegendere Folgen haben kann als die unmittelbare (meist) monetäre Strafe. Bei den von Ostrom untersuchten langandauernden Gemeingüter-Arrangements wird die Kontrolle und Sanktionierung von Teilnehmern selbst vorgenommen.

6) Es existieren Konfliktlösungsmechanismen, durch die Konflikte zwischen Nutzern untereinander oder zwischen Nutzern und Beamten können zu geringen Kosten beigelegt werden können

7) Die Selbstbestimmung der Gemeinde wird durch übergeordnete Regierungsstellen anerkannt 

8) Für Gemeingüter, die Teile von größeren Systemen sind, sind die Aktivitäten in verschiedenen Schichten von ineinander verschachtelten Unternehmen organisiert. Dies ist zum Beispiel bei der spanischen Bewässerungswirtschaft der Fall.

Durch diese institutionellen Arrangements ist es gelungen, über mehrere Jahrhunderte ein stabiles Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und Übernutzung zu vermeiden. Dabei läßt sich nach Ostrom ein durchweg hohes Niveau an Kooperation beobachten, Abweichungen seien nur selten vorgekommen. Das Monitoring sei meist autonom erfolgt, nur vereinzelt von  externer Seite. Hinzu kamen oft Regeln und Traditionen, die das Bevölkerungswachstum eingrenzten. So gab es z.B. im Gebiet der Hochgebirgsalmen der Schweiz ein indirekte Art der Geburtenkontrolle durch spätes Heiraten, einen hohen Anteil Unverheirateter und Auszüge im Falle mehrerer Nachkommen anstelle von Erbteilungen.

5. Zusammenfassung

Die Tragik der Allmende, also die Übernutzung von Kollektivgütern, ist auf die Produkteigenschaften der Nichtausschließbarkeit in Verbindung mit rivalisierendem Konsum zurückzuführen. Das Problem läßt sich als ein Gefangenendilemma begreifen: die Kooperation aller (in Form einer Nutzungsbegrenzung) ist die gesellschaftlich optimale Lösung, die jedoch bei individuell nutzenmaximierenden Verhalten und Abwesenheit erzwingbarer Verträge nicht erreichbar ist. Als spieltheoretische Auswege wurde neben der Vertragslösung die auf langfristige bedingte Kooperation abzielende "tit-for-tat" Strategie vorgestellt. Empirisch zeichnen sich langfristig erfolgreiche Allmendegüter v.a. durch selbstaufgestellte, klare, anpaßbare Nutzungsregeln, Kontrollen, Konfliktlösungsmechanismen, Sanktionen sowie eine Begrenzung der Nutzerzahl aus.
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